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Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V.

Bahnhofstr. 32




49424 Goldenstedt

Büro: 0 44 44 – 9 67 98 48 
Tierhof: 0 44 44 – 9 11 48


Vertragsnummer:______________/________________                                                 Datum:________________________

ÜBERLASSUNGSVERTRAG

Zwischen dem Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. und

Name:_________________________ Vorname:_____________________________Geburtsdatum:___________________

Straße:__________________________________PLZ:______________Wohnort:__________________________________

Tel.:___________________________ ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepaß-Nr.:__________________________

kommt mit der Übernahme des nachfolgenden Tieres ein Vertrag zustande.


Name:______________________Tierart:_______________________Rasse:_____________________________________

Alter:_______________________Farbe:__________________________________________________________________

Geschlecht:   männlich O   weiblich O   kastriert O   sterilisiert O
Täto / Chip-Nr.:_____________________________eingetragen ins HTR:__________________Nr.:___________________

Erfolgte Impfungen:_______________________ Impfpaß wurde übergeben:   ja O   nein O    letzte Wurmkur:___________

Besondere Hinweise, Fütterungs- und Pflegehinweise:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Der/Die Übernehmer/in versichert die wahrheitsgemäße Beantwortung nachstehend aufgeführter Fragen:

Eigene Wohnung/Haus:   ja O   nein O     falls nicht, liegt eine Erlaubnis des Vermieters zur Tierhaltung vor?   ja O   nein O
Kinder:   ja O   nein O  

Haben Sie bereits ein Tier gehabt:   ja O   nein O   Art:_________Halten Sie derzeit ein Tier:   ja O   nein O   Art:_________

Haben Sie bereits ein Tier vom Tierschutzverein übernommen:   ja O   nein O   Tierheim/Verein:______________________

Ist gegen Sie bereits ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz anhängig gewesen?   ja O   nein O 

Zur Zeit anhängig?   ja O   nein O

Die Übernahme des Tieres erfolgt gegen eine Schutzgebühr in Höhe von €________________________
Den Vertragstext habe ich gelesen und erkenne ihn mit meiner Unterschrift in allen Einzelheiten an.



Ort, Datum


Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V.                                     Unterschrift des Übernehmers


Eingetragen in das Vereinsregister Vechta unter VR-Nr. 906

Bankverbindung: Volksbank Lutten eG BLZ 280 641 79 Konto: 60 6000 500

Allgemein

Bitte bedenken Sie, dass Sie ein Tier übernommen haben, welches durch Menschenhand so wurde, wie es ist. Haben Sie bitte Geduld und Nachsicht, wenn es sich erst an seine neue Umgebung gewöhnen muss, wenn es erst spüren und lernen muss, im Menschen keinen Feind zu sehen. Gerade diese Tiere werden es Ihnen eines Tages danken und Ihr bester Freund sein.

Vertragsbedingungen zum Überlassungsvertrag
Im Interesse des Tieres wird im einzelnen folgendes vereinbart:

1. Der Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. behält sich das Eigentumsrecht an dem  umseitig  erwähnten Tier vor. Dieses geht nach Ablauf eines Jahres auf den Übernehmer über, sofern der Vertrag in allen Punkten erfüllt wird.

2. Nach Übergabe des Tieres an den Übernehmer entfällt jede Haftung des Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. für Schäden, die das Tier nach Übergabe verursacht. Der Übernehmer ist Halter des Tieres im Sinne von                § 833 BGB. Im Falle einer Krankheit oder eines Ablebens des Tieres leistet der Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. keinen Schadensersatz.

3. Der Übernehmer verpflichtet sich:

a) das Tier art- und ordnungsgemäß zu halten, insbesondere für angemessene Ernährung, Unterbringung und Pflege zu sorgen;

b) das Tier nicht zu misshandeln oder zu quälen;

c) das Tier auch vor diesen Handlungen Dritter zu schützen;

d) das Tier nicht an der Kette oder ganztägig im Zwinger zu halten;

e) mit dem Tier nicht zu züchten – unbeabsichtigter Nachwuchs ist mitzuteilen;

f) weder Rute noch Ohren des Tieres kupieren zu lassen;

g) die erforderlichen Impfungen auf eigene Kosten durchführen zu lassen;

h) den Hund die ersten 4 Wochen unbedingt an der Leine zu lassen. Katzen in den ersten 4 Wochen nicht nach draußen zu lassen;

i) den Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. unverzüglich zu benachrichtigen, falls das Tier abhanden kommt oder auf Grund tierärztlichen Rates eingeschläfert werden muss;

j) das Tier weder zu verkaufen, zu verleihen (Zucht) noch zu verschenken;

k) bei einem Wohnungswechsel die neue Anschrift unaufgefordert mitzuteilen;

l) das Tier entschädigungslos an den Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. zurückzugeben, sollte es aus irgendeinem Grunde nicht mehr gehalten werden können oder die Rückgabe wegen Vertragsverletzung gefordert wird. Der Rückgabetermin ist mit dem Tierhilfe Goldenstedt und       Umgebung e. V. abzustimmen.

4. Der Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. ist berechtigt, die Einhaltung der Pflichten unter  Ziffer 3 an Ort und Stelle zu überprüfen. Dazu ist der Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. berechtigt, die Wohnung und das Grundstück des Übernehmers in dessen Beisein zu den ortsüblichen Zeiten zu betreten. Falls erforderlich ist der Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. berechtigt, die entsprechenden Anweisungen hinsichtlich der Tierhaltung zu geben. Diesen Anweisungen bezüglich der Tierhaltung ist unbedingt Folge zu leisten.

5. Erfüllt der Übernehmer trotz Abmahnung diese Anweisungen nicht umgehend oder verstößt er gegen den Vertrag, so hat dieses die unverzügliche Rückgabe des Tieres an den Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. und die Auflösung dieses Vertrages zur Folge. Im Weigerungsfalle wird der Gerichtsweg für zulässig erklärt.

6. Meldet sich der rechtliche Eigentümer (nur bei Fundtieren) des Tieres innerhalb der nächsten 6 Monate                (ab Funddatum), so hat der Verein das Recht, diesen Vertrag zu lösen und das Tier dem rechtlichen Eigentümer gegen Anrechnung aller entstandenen Kosten – vom Fundtage an berechnet – auszuhändigen.

7. Der Übernehmer verpflichtet sich für den Fall des schuldhaften, erheblichen Verstoßes gegen seine aus diesem Vertrag übernommenen Pflichten, das Tier artgerecht zu pflegen, zu halten oder bei der Weitergabe des Tieres an Dritte ohne Zustimmung des Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von € 500,-

8. Weiter besondere Eigenschaften wurden während des Aufenthaltes des Tieres bei Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. von den Mitarbeitern nicht beobachtet. Tierhilfe Goldenstedt und Umgebung e. V. übernimmt keine Haftung für Mängel charakterlicher oder gesundheitlicher Art.

9. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Jede Änderung der Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform. Die Unwirksamkeit einer Klausel berührt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht.

10. Erfüllungsort ist Goldenstedt. Gerichtsstand ist Vechta

